
Gertelfährlicher Abonnements Preis
für Halle und unſere unmittelbaren
Abnehmer 20 Sgr. Durch die reſp.

Poſt Anſtalten überall nur
22 Sgr.

Halliſche
für Stadt

Inſerate für den Courier werden an
O

genommen: Jn Leipzig in der3 O n r 1 C r Buchhandlung von H. Kirchner,
O Univerfitätsſtraße, Gewandhaus No. 4.

Jn Magdeburg in der Creatz
ſchen Buchbandlung, Breite

weg No. 156.

Zeitung
und Land.

Jn der Expedition des Couriers. Unter Verantwortlichkeit der Verlags- Expedition
mitherausgegeben von Dr. Schadeberg.

Die für den Courier beſtimmten Mittheilungen Sendungen c. bittet man, wie bisher, an die Expedition des Couriers
Cbei Schwetſchke) zu richten.

No. 49. Halle, Dienstag den 27. Februar 1844.
Hierzu eine Beilage.
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Deutſchland.

Berlin, d. 25. Februar. Der Biſchof der evangeliſchen
Kirche und General Superintendent der Provinz Pommern,

Dr. Ritſchl, iſt von Stettin hier angekommen.

Elbing, d. 21. Febr. Eine merkwurdige Erſcheinung
zeigt ſich in dieſem Jahre an der dieſſeitigen Oſtſeekuſte, welche
zugleich fur die Bewohner eine ſehr erfreuliche und erſprießliche
iſt. Die Bernſteinfiſcherei hat nämlich an der friſchen Neh-
rung und an der ſamlandiſchen Küſte während der letzten Mo
nate einen ſehr reichen Ertrag gewahrt, wie man ſich deſſen
kaum je zuvor zu erinnern weiß. So ſoll allein die Dorſſchaft
Kahlberg an der Strecke des Seeſtrandes, welche ſie fur die
Bernſteinfiſcherei in Pacht genommen, wahrend der letzten
Wochen ein Quantum Bernſtein von nahe an 20,000 Thlr. im
Werth gefangen haben. Wahrſcheinlich haben die heftigen
Sturme, welche in dieſem Winter und namentlich im December
wehten, dieſe reichen Bernſteinſchätze aus dem Meeresgrunde
aufgewuhlt und der Kuſte zugefuhrt.

Frankreich.
Parls, d. 18. Febr. Die Polemik uber das Geſetz über

den öffentlichen Unterricht dauert von Seiten der uberkirchli
chen Partei mit ununterbrochener Heftigkeit fort. Jmmer gro
ßer wird die Zahl der Biſchöfe, welche ſich direkt durch Zei
tungs- Artikel oder indirekt durch Vorſtellungen an die Regie-
rung, durch Hirtenbriefe u. ſ. w. in dieſelbe miſchen. Aber
man kann mit ziemlicher Gewißheit vorausſagen, daß dieſe
ganze ultramontane Oppoſition weder auf die Regierung, noch
auf die Kammern einen großen Eindruck hervorbringen wird.
Was beſonders die letztern und namentlich die Deputirtenkammer
betrifft, ſo iſt alle Urſache zu der Annahme vorhanden, daß ſie
die Privilegien, welche der Entwurf des Herrn Villemain den
geiftlichen Unterrichts- Anſtalten noch immer zugeſteht, wo nicht

ganz aufheben, doch in weſentlichen Punkten beſchränken werde.
Man hört ſogar die Vermuthung äußern daß der Miniſter
des öffentlichen Unterrichts den bisherigen thatſächlichen oder
geſetzlichen Vorrechten der kleinen Seminarien blos deshalb
in ſeinem Geſetz Vorſchlage keine größeren Beſchränkungen
widerfahren laſſen weil er darauf gerechnet, daß die Deputir
tenkammer hier ſchon nachhelfen werde.

Türkei.
Konſtantinopel, d. 31. Jan. Die Pforte glaubt uüber

das Benehmen Sardiniens dem Bey von Tunis gegenüber ſich
beklagen zu muſſen, und zwar vorzuglich, weil der Hof von
Turin, anſtatt ſich mit ſeinen Beſchwerden gegen Tunis an das
türkiſche Gouvernement zu wenden, unmittelbar mit dem Bey
verhandelt und Demonſtrationen macht, als ware letzterer eine
unabhängige Macht, während der Bey doch nur Gouverneur
einer turkiſchen Provinz ſey. Das Verfahren iſt ubrigens,
wie bekannt, nicht ohne Vorgang, da Frankreich vor etwa 14
Jahren ſich in Bezug auf den Dey von Algier eine ahnliche
Freiheit herausnahm, wie jetzt Sardinien. Nichtsdeſtoweni-
ger glaubt die Pforte erklären zu muſſen, daß, wofern Sardi-
nien eine Flotte gegen Tunis ausſchicke, man in Konſtantino-
pel nicht anſtehen werde, die geeignetſten Maßregeln dawider
zu ergreifen und das bedrohte turkiſche Gebiet zu vertheidigen.

Sir Stratford Canning hat von ſeiner Regierung Jn-
ſtructionen erhalten, welche ihn beauftragen, der Pforte mit
zutheilen, daß ſie im Fall eines Angriffs auf das turkiſche Ter
ritorium von Seiten Griechenlands, auf Englands Hulfe und
Unterſtützung mit Zuverſicht rechnen kounne, indem England
ſtets dahin trachten werde, die Jntegrität des osmaniſchen
Reichs aufrecht zu erhalten. Dieſe Mittheilungen des engki-
ſchen Geſandten verurſachten an der Pforte große Freude.

e n



S

Familien Nachrichten.
Todesanzeige.

Nach langen Leiden entſchlief heute früh
Aal, Uhr unſer guter Mann und Vater,
der Amtmann Carl Heydenreich. Theil-
nehmenden Freunden und Verwandten wid-
men dieſe traurige Nachricht und bitten
um ſtilles Beileid

Fraßdorf, den 25. Febr. 1844.

die Hinterbliebenen.

Bekanntmachungen.
Extract

aus dem Amtsblatt pro 1844, 6. Stuck,
Seite 29,
No. 80. den Umtauſch der noch im Um-

lauf befindlichen, im Jahre 1818
creirten Königl. Sachſiſchen Kaſſen-
billets betreffend.

Nach der in dem Königl. Sachſiſchen
Geſetz und Verordnungsblatt erſchienenen
landesherrlichen Verordnung vom 9. Nov.
d. J. iſt fur den Umtauſch der noch im
Umlauf befindlichen, aus der Creirung vom
Jahre 1818 herrührenden ſachſiſchen Kaſ-
ſenbillets à 1 Thaler und 2 Thaler, ein
Prakluſiv- Termin auf den 1. Maärz 1844,
Nachmittags 5 Uhr, dergeſtalt feſtgeſetzt,
daß alle dann bei den beiden Auswechſe-
lungs- Kaſſen zu Dresden und Leipzig
noch nicht gegen neue Kaſſenbillets umge-
tauſchten derartigen Papiere als völlig
werthlos betrachtet werden ſollen und weder
ein nachtraglicher Umtauſch noch die Beru-
fung auf die Rechtswohlthat der Wieder-
einſetzung in den vorigen Stand dagegen
weiter Statt finden kann.

Jn Folge des, uns von dem dieſſeiti-
gen Königl. hohen Finanzminiſterio ertheil-
ten Auftrags, werden die etwanigen Jn-
haber ſolcher Kaſſenbillets in dem hieſigen
Regierungsbezirke hierdurch auf den bevor-
ſtehenden Prakluſiv Termin aufmerkſam
gemacht und ſelbige aufgefordert, ſich der
in ihren Handen befindlichen Papiere dieſer

Art mittelſt Umtauſches derſelben bei einer
der vorbezeichneten Kaſſen gegen neue Kaſ-
ſenbillets vor Ablauf der Prakluſivfriſt zu
entledigen.

Merſeburg, den 4. Decbr. 1843.
Königl. Preuß. Regierung.

Wir machen auf vorſtehende Bekannt-
machung hierdurch ganz beſonders aufs-
merkſam.

Halle, den 24. Febr. 1844.

Der Magiſtrat.
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Ueber den Nachlaß der am 24. Januar
d. J. hierſelbſt verſtorbenen unverehelichten

Wilhelmine Barr iſt auf den Antrag
der Vormundſchaftsbehörde der minorennen
Barrſchen Kinder hier, der erbſchaftliche
Liquidations- Prozeß eröffnet, und zur An-

meldung und Nachweiſung der Forderungen
unbekannter Glaäubiger ein Termin vor
dem Hrn. Kammergerichts- Aſſeſſor Eberty
als Deputirten auf

den 18. März c., Vorm. um 11 Uhr,
im Lokale des unterzeichneten Gerichts an-
geſetzt worden.

Es werden daher alle etwanige unbe-
kannte Glaubiger hierdurch vorgeladen, ihre
Forderungen binnen 9 Wochen und ſpate-
ſtens in dem obigen Termine, entweder in
Perſon, oder durch einen mit Vollmacht
verſehenen hieſigen Juſtiz Commiſſarius,
wozu ihnen die Herren Juſtiz-Commiſſa-
rien Wilke, Ebmeier und Gödecke
in Vorſchlag gebracht werden, anzuzeigen,
und die Beweismittel beizubringen, beim
Ausbleiben im Termine aber zu gewarti-
gen, daß ſie aller ihrer etwanigen Vorrechte
verluſtig erklaärt und mit ihren Forderun-
gen nur an dasjenige, was nach Befrie-
digung der ſich meldenden Glaäubiger von der
Maſſe noch ubrig bleiben moöchte, verwieſen
werden ſollen.

Halle a. d. S., d. 23. Dec. 1843.
Königl. Land- und Stadtgericht.

v. Koenen.

Bekanntmachung.
Wir bringen wiederholt zur Kenntniß

des betheiligten Publikums:
1) daß alle vom unterzeichneten Gerichte

eingeforderten Koſten punktlich bin-
nen der den Schuld nern geſtell-
ten Friſten unter Vorzeigung der
Zahlungs Aufforderung an unſere Sa-
larien Kaſſe einzuzahlen ſind, widrigen-
falls ſofort die Ruckſtaände auf die Exe-
kutions-Liſte gebracht und exekutiviſch
beigetrieben werden muſſen;

2) daß Zahlungsfriſten nicht vom Ko-
ſten einziehenden Boten bewilligt werden
könen, ſondern beim Gerichte ausdruck-
lich nachzuſuchen ſind, und nur dann
ertheilt werden können, wenn ſie wegen
des höheren Betrages der Koſten und
der durch amtliche Atteſte zu beſchei-
nigenden dermaligen Lage des Schuld-
ners begrundet erſcheinen, und wenn
zugleich der Schuldner ſeine Bereit
willigkeit durch eine ſofortige Ab-
ſchlagszahlung bethatigt;

3) daß unſre Boten angewieſen ſind, uüber
diejenigen Gerichtskoſten, welche auf die
Executionsliſte gebracht und von
den Schuldnern ihnen bei der Execu-
tions-Ankundigung oder Voll

ſtreckung gezahlt werden, Quittungen
auf gedruckten Formularen zu er
theilen, und daß die Zahlung ſolcher
zur Execution geſtellten Koſten an
unſere Boten nur dann als guütig er-
achtet und gegen nochmalige Zahlung
ſchuützen könne, wenn die Zahlung durch
eine gedruckte Botenquittung
nachgewieſen wird und

4) daß alle Koſten der Regel nach un-
mittelbar zu unſerer Kaſſe gegen
eine vom Rendanten und Kontroleur ge-
meinſchaftlich auszuſtellende Quittung
einzuzahlen ſind, und daß ſie nur in
ſofern an unſere Boten gezahlt wer-
den durfen, als dieſe dazu ſchriftliche
Anweiſung vorzeigen ſowie

5) daß unſere Boten auch bei Execu-
tionen in Parthei-Sachen eine
Summe uber zwölf Thaler in Em-
pfang zu nehmen nur dann berechtigt
ſind, wenn ſie im Executions-Befehle
dazu ausdrucklich ermachtigt worden,
und daß daher beim Mangel einer ſol-
chen Ermachtigung die Zahlung an den
Boten lediglich auf Gefahr des
Zahlenden geſchieht und dieſen von
ſeiner Schuld gegen den Glaäubiger noch
nicht befreit.

Halle a/S., am 19. Febr. 1844.
Königl. Land- und Stadtgericht.

v. Koenen.
2 v Z2

Bekanntmachung.
Freiwilliger Verkauf.

Das in der Mitte der Stadt Eilen-
burg fur den Gewerbe-Betrieb hochſt
vortheilhaft gelegene Königliche Steuer-
Amts Gebaäude, zweiſtöckig, maſſiv und
geraumig gebaut, auf 3120 Thlr. abge
ſchätzt, ſoll auf

den 13. Maärz c., Vormittags 9 Uhr,
den Meiſtbietenden offentlich an Ort

und Stelle verkauft werden, und werden
deshalb beſitz- und zahlungsfähige Kauflieb-
haber zu dieſem Termine hierdurch einge-
laden.

Das Gebaäude kann während der Dienſt-
ſtunden jederzeit in Augenſchein genommen,
auch können die Verkaufsbedingungen und

m

die Taxe auf dem Steueramte zu Eilen-
burg in denſelben Stunden
werden.

Der Meiſtbietende hat ſofort im Ter-
mine 509 Thlr. baar, oder in gultigen
Papieren zu deponiren.

Muühlberg, den 23. Januar 1844.
Königl. Haupt-Steuer-Amt.
Mitten in der Stadt iſt eine Niederlage

mit drei uber derſelben befindlichen Etagen-
Boden ſofort zu vermiethen. Nahere Nach-
richt darüber ertheilt

L. Voigt, Dachritzgaſſe Nr. 983.
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Freiwillige Subhaſtatäion.
Auf Antrag der Erben des Johann

Chriſtian Hennig weil. zu Göhren,
ſollen folgende zu deſſen Nachlaſſe gehörige

Grundſtucke:
A. das zu Göhren belegene Nr. 3.

cataſtrirte und Nr. 6. des Hypothe-
kenbuchs eingetragene Haus nebſt Zu-
behör, worunter 4 Krautbreiten, 2
Wieſen- und 5 Holzflecke.

B. Ein als Pertinenz dazu gehoriges
Viertellandes Feld in Göhrener
Flur.

C. Ein walzendes halbes Viertellandes
Feld daſelbſt.

D. Eine im Dorfe Zweymen belegene,
Nr. 1. des Hypothekenbuchs eingetra-
gene wuüſte Bauſtelle mit Zubehör und
folgenden Pertinentien.

E. Einer halben Hufe Feld in Zwey-
mener Flur.

F. Einem Viecertellandes Felde daſelbſt,
abgeſchatzt zufolge der in der Expedition des
unterzeichneten, zu Altranſtäadt wohn-
haften Juſtitiarii, nebſt Hypothekenſchein,
einzuſehenden Taxe auf 3300 Thlr. auf

den 28. Maärz d. J.,
Vormittags von 11 Uhr an,

an hieſiger Gerichtsſtelle erbtheilungshalber
unter den im Termine bekannt zu machen-
den Bedingungen, ſubhaſtirt werden und
laden wir beſitz- und zahlungsfähige Kaäufer
dazu ein.

Alle unbekannte Realpratendenten wer-
den zugleich aufgeboten, ſich bei Vermei-
dung der Pracluſion ſpäteſtens in dieſem
Termine zu melden.

Dölkau bei Merſeburg,
den 20. Februar 1844.

Grafl. Hohenthaliſche Gerichte.
v. Scheubner, Juſt.

Auction.
Das zum Nachlaſſe des Johann Chri-

ſtian Hennig zu Göhren gehörige Mo
biliar, an Vieh, Haus und Wirthſchafts-
geraäthe, worunter 2 Pferde, mehreres
Rind und Schaafvieh, 4 Stuck neue breit-
felgige Wagenrader c. ſoll auf

den 29. Maärz d. J.,
Vormittags von 9 Uhr an,

in dem Hennigſchen Nachlaßgute zu
Göhren, gegen ſofortige Zahlung öffent-
lich verſteigert werden.

Dölkau, den 20. Februar 1844.
Grafl. Hohenthaliſche Gerichte.

v. Scheubner, Juſt.

Ceſſion einer Rittergutspach-
tung Stunden von Leipzig höchſt
angenehm und vortheilhaft gelegen, von
circa 2200 Thlr. jahrl. Pachtzins, weiſt
nach Hr. Commiſſ. Rath Hennig in
Döſen bei Leipzig.

fo
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Neue Subscriptionseröſſnung.

Rotteck, Allgemeine Geſchichte.
9 Baände,

15te Auflage, dritter Stereotyp-Abdruck.
40 Lieferungen à 3 Ggr. ohne Jlluſtr.
40 Lieferungen à 4 Ggr. mit 20 Jlluſtr.

Wöchentlich Eine Lieferung in Umſchlag, geh.
erſchienen ſind 10 Lieferungen.

Rabatt kann auf die bemerkten Preiſe
nicht in Anſpruch genommen werden.

Braunſchweig, Februar 1844.

gr. 8.

Die Buchhandlung von Lippert S Schmidt in Halle nimmt Subſcriptionen an.

George ester mann.

Die Maſchinenbauwerkſtatt von G. Sunderhauf zu Luützkewitz bei Zeitz em-
pfiehlt unter Garantie:

Getreidereinigungs- Maſchinen zu 12 bis 30 Thlr., ſtundlich 30 bis 60 Berl. Schfl. leiſtend.
Rubenſchneide- Maſchinen
Malzquetſch Maſchinen

12 16 20 3 40 99 3 L97 2550 125,, 5 16 T 2
Ihre neuerfundne Handſchrotmühle zu 70 bis 100 Thlr., ſtündlich 1 bis 2 Berl. Schfl.

Viehſchrot leiſtend.
Dieſelbe durch 1 Pferd, zu 300 bis 400 Thlr., ſtundlich 2 bis 36 Berl. Schfl.

Viehſchrot leiſtend.
Hackſelmaſchine mit Schwungrad zu 30 bis 40 Thlr., ſtundlich 15 bis 20 Schutten

Stroh ſchneidend.
Hackſelmaſchine mit Hebel zu 50 bis 70 Thlr., ſtundl. 20 bis 30 Schutten Stroh ſchneidend.

Auch ſind wieder neue Getreidereinigungs und Rübenſchneide- Maſchinen zu Herrn
Gaſtgeber Pinkert und Hrn. Gaſtgeber Pfeiffer zu Weißenfels und Eckarts-
berga beſorgt.

Obige Handſchrotmuhle iſt mehrfach in Gebrauch, und erlaube mir nur einen mir
zugekommenen Brief wortlich beizufügen:

Mannsdorf (bei Zeitz), den 5. October 1843.
Lieber Herr Sunderhauf!

IJn dem Briefe vom 1. d. Mts. wollen Sie wiſſen, wie viel unſere Hand-
ſchrotmuhle leiſtet: Mit 2 Mann betrieben ſchroten wir die Stunde 3 Dresdner
Schfl. Malz.
Scheffel Gerſte, Viehſchrot, 3 Mann die Stunde 1 Dresdner Scheffel.

Jch nehme gewöhnlich 3 Mann und ſchroten die Stunde 4 Dresdner
Uebri-

gens bin ich ganz zufrieden, denn ſie trägt in unſrer kleinen Wirthſchaft 70 bis
80 Procent. Es empfiehlt ſich

Ludwig Bergk.
n.

Ein in reiferem Alter ſtehendes Mäd-
chen, aus gebildetem Stande und achtbarer
Familie, wünſcht zu Oſtern oder ſpäter, in
der Stadt oder auf dem Lande, in ein Haus
einzutreten wo ſie der Wirthſchaft vorſtehen,
nach Befinden auch die Erziehung von Kin-
dern übernehmen könnte. Geneigte Anträge
gelangen unter der Aufſchrift: O. N. O.
poste restante Merseburg, franco.
an die Suüchende, welche übrigens auf hohen
Gehalt nicht Anſpruch macht.

Ein mit guten Zeugniſſen verſehener
Hofmeiſter findet ſofort einen Dienſt auf
dem Kammereigute Beeſen.

Kaufgeſuch eines Gutes.
Von einem zahlfahigen Oekonomen wird

ein Land-, Frei oder Rittergut bis zu
80,000 Thlr. hoch, anzukaufen begbſichtigt.
Vorſchlage werden in portofreien Briefen
unter dem Buchſtaben W. poste restante
Braunschweig entgegengenommen. Un-
terhandler werden verbeten.

m

Ritterguts- Verkauf.
Ein Rittergut, 3 Meilen von hier, mit

ſchönen maſſiven Wohn und Wirthſchafts
gebaäuden, 170 Morgen Acker u. ſ. w., iſt
fur 18,000 Thlr. zu kaufen durch das
Commiſſ. Bureau des A. Kuckenburg
in Halle a. d. S.
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Evangeliſcher Verein der Guſtav-AdolphStiftung.
us öffentlichen Blättern ſewohl als durch Privatmittheilungen iſt wie

derholt zur Kenntniß des unterzeichneten Centralvorſtandes gekommen, nicht
nur, daß die auf dem Tage zu Frankfurt a. M. mit großer Einhelligkeit
verabſchiedeten Statuten des Evangeliſchen Vereins der GuſtavAdolph Stif
tung nicht unweſentlichen Mißdeutungen und Mißverſtändniſſen ausgeſetzt ge
weſen ſind ſondern auch, daß unſere im Einzelnen verſuchten Berichtigun-
gen derſelben die beabſichtigte Verbreitung nicht gefunden haben.

Im Intereſſe der Sache ſelbſt müſſen wir wünſchen daß die Bedeu-
tung unſerer Vereinigung in immer weitern Kreiſen vollſtändige Würdigung
finde und allgemeiner zum Bewußtſein gebracht werde. Um daher jene
Mißtverſtändniſſe, die dieſem Wunſche nur hinderlich in den Weg treten kön-
nen, wo es möglich wäre zu zerſtreuen und aufzulöſen haben wir uns in
unſerer Verpflichtung, nach allen Kräften und bei jeder Gelegenheit für das
Beſte des Geſammtvereins thätig zu ſein, verbunden erachtet, öffentlich in
dieſer Angelegenheit das Wort zu ergreifen.

1) Es iſt wiederholt geäußert worden daß durch eine vollſtändige Ver
pftichtung auf die Statuten des Geſammtvereins als Bedingung des Ein
tritts in denſelben die freie Entwickelung und die eigne Thätigkeit der Ver-
eine gehindert werde. Wir können hierbei nur von der Vorausſetzung aus
gehen, daß die fragliche Aeußerung lediglich an der beſondern Faſſung unſerer
Statuten oder an ihrer eigenthümlichen Richtung im Einzelnen, nicht an
dem Weſen der Sache, d. h. an der Jdee der Einheit ſelbſt, Anſtoß genom-
men habe. Sie wird daher in der Berichtigung der gegen die einzelnen
Beſtimmungen der Statuten vorgebrachten Bedenken ihre Widerlegung am
vollſtändigſten finden.m 25 3 nun auch nicht die einhellig erfolgte Wahl der Stadt Leip

zig zum Sitze des Centralvorſtandes bedenklich gefunden, ſo hat man doch
an der Organiſation des Centralvorſtandes ſelbſt Anſtoß genommen, indem
man namentlich vorausſetzt, daß nach H. 15 ſämmtliche neun in Leipzig
wohnende Mitglieder deſſelben ſofort wieder wählbar ſeien, und ſomit fürchtet,
es werde dieſer Theil des Centralvorſtandes der überdies durch H. 19 ermäch-
tigt ſei, in gewiſſen Fällen ſchon all ein gültige Beſchlüſſe zu faſſen, gleich
ſam ein ſtehendes Regiment bilden und dadurch ein offenbar nicht zu dul
dendes Uebergewicht an ſich reißen. Jene Vorausſetzung iſt völlig unbegründet,
da nach dem Wortlaute der Statuten die Beamten deren es nur drei in
dem Centralvorſtande gibt, indem es unſere entſchiedene Anſicht iſt, daß
die Stellvertreter unter die Beamten nicht gerechnet werden können, ſofort
wieder wählbar ſind, und mithin ſechs von den in Leipzig wohnenden Mit-
gliedern in derſelben Weiſe, wie die Auswärtigen, erſt nach drei Jahren
wiedergewählt werden können. Uebrigens iſt nach der buchſtäblichen Faſ
ſung der Statuten (9. 5.) der Centralvorſtand nur der gemeinſame Mit
telpunkt der Verwaltung; er hat keine geſetzgebende Gewalt,
die ihrer ganzen Ausdehnung nach ausſchließend in der Mitte der Hauptver
ſammlung (F. 28) ruht; er iſt lediglich das Organ, durch welches genau
innerhalb der von den Statuten vorgezeichneten Schranken die Beziehungen
des Geſammtvereins nach innen und außen vermittelt werden (09. 16, 17.
18, 20, 21); er iſt endlich der Hauptverſammlung in jeder Beziehung ver-

i 28).an ie S ich beſſer begründetes Mißverſtändniß müſſen wir es zu
rückweiſen, wenn man die in den Statuten (H. 11) ausgeſprochene Verfü
gung der Vereine über zwei Drittheile ihrer Einnahmen rückſichtlich des zwei
ken Drittheils nur als eine beſchränkte und die individuelle Freiheit beein
trächtigende anſieht. Nachdem über das erſte Drittheil jedem Vereine die
unmittelbare freieſte Verfügung zugeſtanden worden iſt, ſo kann es doch
unmöglich als Beſchränkung angeſehen werden wenn die betreffenden Vereine
Bei der Verwendung des zweiten Drittheils lediglich an den Hauptzweck
des Geſammtvereins, die Unterſtützung von Proteſtanten in
nicht proteſtantiſchen Gegenden, mögen ſie im eignen oder im
Auslande ſein, gebunden ſind. Selbſt für das letzte Drittheil iſt durch
die Statuten die Verfügung der Vereine nicht ausgeſchloſſen, da es von ihrem
Willen ausdrücklich abhängig gemacht iſt, ob daſſelbe capitaliſirt oder ſofort
fur die Zwecke des Vereins verwendet werden ſoll. ß

4) Durch das zuletzt Angeführte widerlegt ſich zugleich ein ferneres
MRißverſtändniß, nach welchem man beſorgt, es werde nach unſern Sta-
tuten noch immer zu viel capitaliſirt; womit man die Befürchtuug verbin-
det, es müßten nach eben dieſen Statuten alle und jede Verhältniſſe an die
Centralkaſſe zur Capitaliſirung überwieſen werden auch ſolche, für welche
in der Vermächtnißurkunde ſelbſt urſprünglich ein anderer Aufbewahrunge
ort und eine andere Beſtimmung feſtgeſetzt worden ſei. Es liegt am

Tage daß die völlige Freiheit der Vereine, ob ſie capitaliſiren wollen oder
nicht, in keiner Weiſe entſchiedener hat ausgeſprochen werden können, als es
in der angeführten Stelle geſchehen iſt. Jede Abweichung aber von dieſer
Linie zu Gunſten Solcher, welche hiervon noch immer eine zu große Aus
dehnung des Capitaliſirens beſorgen würde eine Beſchränkung der Freiheit
Anderer ſein, die jene Beſorgniß nicht theilen. Die Nichtigkeit der zwei
ten Befürchtung rückſichtlich der Vermächtniſſe geht ebenfalls klar hervor aus
den Worten des Z.: „Alle Vermächtniſſe ſind ſowohl an den Centralvor-
ſtand einzuſchicken als zu dem Capitalfonds 12) zu ſchlagen ſobald
keine letztwillige Verfügung entgegenſteht“ die beſchränkenden
Worte entfernen jeden Zweifel. Eine beſondere Widerlegung des ferner
weiten kaum glaublichen Bedenkens, als könne dem Centralvorſtand erlaubt
ſein auch ſolche Legate oder Geſchenke anzunehmen deren Beſtimmungen
den Grundſätzen, Ordnungen und Statuten des Evangeli-
ſchen Vereins der Guſtav-Adolph- Stiftung (H. 11) entgegen ſind,

ſie etwa nach ſeinem Ermeſſen zu verwenden, bedarf es
nicht.

5) Weiter beſorgt man, daß die einzelnen Vereine in eine Abhängigkeit
von derjenigen Regierung kommen würden deren Genehmigung nach g. 29
der Centralvorſtand zur Veröffentlichung von beſchloſſenen Statutenverän-
derungen bedarf. Allein wenn ſchon die Schlußworte des 29 auf das
deutlichſte zeigen, daß keinem Recht irgend einer Regierung dadurch vorge-
griffen werden ſolle; ſo würde der Centralvorſtand, in welchem Land er
auch ſeinen Sitz haben möchte, immer in derſelben Weiſe, wie zu der erſten
Bekanntmachung der Statnuten, ſo auch zu der Veröffentlichung einer Sta-
tutenveränderung die Genehmigung ſeiner Regierung bedürfen. Wir müf-
ſen es jedem Unbefangenen anheimgeben, ob ein Mißtrauen, das die Ver-
weigerung einer ſolchen Genehmigung in vorkommenden Fällen fürchtet, bei
der Art, wie jeder Beſchluß der Hauptverſammlung zu Stande kommt, und
bei der Eigenthümlichkeit des Vereins ſelbſt ſich rechtfertige. Von welchem
Geſichtspunkte aber dabei überhaupt das Königl. Sächſ. Miniſterium des
Cultus und öffentlichen Unterrichts ausgegangen iſt zeigt am beſten die Be
ſtätigung der allgemeinen Statuten, in welcher es heißt

„Zu vorſtehenden von dem Centralvorſtande eingereichten Statuten
des Evangeliſchen Vereins der Guſtav Adolph Stiftung iſt nach deren
vorgängiger Prüfung von dem Miniſterium des Cultus und öffent-
lichen Unterrichts die Genehmigung ertheilt und hierüber, jedoch mit
dem Bemerken, wie es ſich von ſelbſt verſtehe, daß durch Genehmi-
gung des H. 8 der Statuten den Oberauſſichtsrechten weder der Königl.
Sächſiſchen noch irgend einer auswärtigen Regierung auf irgend eine
Weiſe etwas habe vergeben werden können und ſollen, dieſe Beſtäti
gungsurkunde“ c. c.

6) Endlich hat man noch in H. 8 der Statuten die Beſtimmung wegen
der Hauptvereine in Anſpruch genommen und fürchtet, es möchte namentlich
auch die ihrem Umfange wie ihrer Jntenfität nach einflußreichſte evangeliſche
Landeskirche, die des Königreichs Preußen, da ſie nach der Zahl der Provin
zen des letztern höchſtens acht Hauptvereine haben könne, neben den Hauptvereinen
der kleinern Landeskirchen in den Hauptverſammlungen nicht verhältnißmäßig
vertreten ſein. Allein abgeſehen davon, daß ſich über das gegenſeitige Zahlen-
verhältniß der Hauptvereine im voraus nichts beſtimmen läßt und der mo-
raliſche Einfluß derſelben bei den Debatten in der Hauptverſammlung davon
unabhängig iſt, war bei der Normirung der Anzahl der Hauptvereine von
einer mathematiſch genau ausgeglichenen Vertheilung der Stimmberechtigung aus
ſehr naheliegenden und von der Schwierigkeit der Ausführung hergenomme-
nen Gründen abzuſehen und ſo durfte man auch überhaupt in einer Ange
legenheit, die auf der Bafis einer unbedingten Freiheit und ethiſchen Selbſt
beſtimmung ruht der Befürchtung nicht Raum geben, daß von einem äußern,
bloß numeriſchen Gleichgewichte der einzelnen Beſtandtheile das Gedeihen des
Ganzen vorzugsweiſe werde abhänging gemacht werden. Feſt ſind wir über
zeugt, daß es ſich nicht um äußere, durch Zahlen auszudrückende Größen
handle, ſondern daß hier Alles einzig und allein ankomme auf ein treues
Zuſammenwirken der geſammten evangeliſchen Kirche für
den heiligen Zweck.

Leipzig, am 27. Jan. 1844,
Der Centralvorſtand:

Dr. Großmaun, Superintendent Vorſitzender.
Katechet Dr. phil. Carl Großmann, Secretär.
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Zeitung für Stadt und Land,
Dienstag, den 27. Februar 1844.

Wort verlangte.

Schweden und Norwegen.
Stockholm, d. 16. Febr. Betrubend iſt es, daß ſelbſt

die Bulletins uber das Befinden des Königs nur auf fortwah-
rendes Schwacherwerden des Patienten zu deuten ſcheinen.
Sie lauten:

Den 14. Febr. 1 Uhr Nachmittags: Se. Maj. befanden
ſich geſtern einigermaßen wohl nach den Speiſen, welche Sie
ſelbſt verlangten und in kleinen Quantitaten genoſſen. Der
Schlaf iſt während der Nacht langer und ruhiger geweſen, als
während jeder vorangegangenen ſeit Jhrer Erkrankung. Die
Stelle am Fuße ſcheint Anzeichen zu eintretender Beſſerung zu
zeigen. Den 15.: Der Geſundheitszuſtand des Königs iſt ohne
Aenderung ſeit dem letzten Bulletin geblieben. Die Nacht war
ruhig mit ungefähr ſechs Stunden guten Schlafs, doch blei-
ben Se. Maj. matt. Den 16.: Se. Maj. haben die Nacht
eben ſo lange und eben ſo ruhig wie die vorherige Nacht
geſchlafen demungeachtet haben die Krafte heute Vormittag
eher ab als zugenommen.

Großbritannien und Jrland.
London, d. 17. Febr. Lord John Ruſſell hat durch ſei-

nen Antrag und ſeine Rede uüber die irländiſchen Angelegenhei-
ten der Whig Partei eine neue ſonderbare Stellung gegeben.
Er hat die irlaändiſche Partei, mit dem Agitator an der Spitze,
welche noch vor kurzem in oöffentlichen Schmähreden gegen den
Lord und ſeine Anhänger ſich erging, und deren politiſche
Grundſätze derſelbe vielfach verleugnet hat und verleugnen
wird, zufriedengeſtellt; er hat die Whigs fur einen Augenblick
mit O'Connell und mit der engliſchen radikalen Partei ver-
ſöhnt. Die Debatte indeß, welche in der letzten Woche uber
dieſen Antrag gefuhrt wurde, zeigt hinlanglich, von welcher
Wirkſamkeit die neue Stellung, welche der Chef der Oppoſi-
tion eingenommen hat, ſein wird. Die durch den Prozeß nie-
dergeſchlagenen Gemüther der Jrlander ſind etwas aufgerichtet

worden, O'Connell hat es fur werth gehalten, ſeinen Sitz im
Parlamente wieder einzunehmen aber das iſt auch Alles; denn
der Ausgang der Debatte iſt ſo klar, man weiß ſo beſtimmt,
auf welche Seite die Majorität des Parlaments ſich wenden
wird, daß man in beiden Häuſern die Diskuſſion mit einer auf-
fallenden Gleichgültigkeit behandelt. Der Antrag Lord Ruſ-
ſell's wäre am Donnerstage beinahe zu Boden gefallen da das
Haus nicht mehr die hinlängliche Anzahl von Mitgliedern
zählte, um die Debatte fortzuſetzen, und nach der Rede des
Lord Howick vergingen funf Minuten, ohne daß Jemand das

Dieſe Art von Oppoſition, welche die Regie-
rung und die Majorität gegen den Antrag zeigt, mit den ir-
ländiſchen Angelegenheiten ſich ernſtlich zu befaſſen, hat die
Leidenſchaften der Gegenpartei immer mehr angeregt, ſo daß
man auf dieſer Seite ſich nicht mehr ſcheute, die Repealer offen
in Schutz zu nehmen, O'Connell bei ſeinem Eintritt in das
Parlament durch lauten Applaus zu begrüßen und der Debatte
einen gereizten perſönlichen Charakter zu geben. Das Erſchei-
nen O'Connell's im Parlamente geſchah in der That auf auf-
fallende Weiſe. Herr Roß hielt eben dem Agitator eine Lob-

rede, als derſelbe am Eingange des Hauſes ſich zeigte. Es
erfolgte alsbald ein Beifallsklatſchen auf einem Theile der Op-
poſitionsbänke, unter welchem O'Connell, langſamen Schrittes
ſeinem gewöhnlichen Platze ſich nahernd, den Sprecher des
Hauſes grußte, von Herrn Hume und Dr. Bowring und An-
deren hier freundlich empfangen wurde, und wahrend der
Worte des Redners: Glaubt Jhr denn über dieſen großen
Konſpirator, der hier in unſerer Mitte erſcheint, triumphirt
zu haben ruhig ſeinen Sitz einnahm. Die Toryblatter ver
gleichen dieſe Demonſtration mit einer einſtudirten Theater
Scene, und das nicht mit Unrecht. Man wußte, daß O'Connell
der Sitzung beiwohnen wurde, und ſein Eintritt war durch lau
tes Geſchrei von Seiten der auf der Straße verſammelten Volks
haufen angekundigt worden. Die miniſterieklle Partei, welche
ſehr zahlreich zugegen war, ſo wie die Banke, welche die Führer
der Oppoſition, die Lords J. Ruſſell, Palmerſton, Howick u. A.
einnahmen, beobachteten indeß mit dem groößten Theile der Op-
poſition ein tiefes Schweigen. Wenn die Letzteren auch durch
ihre Reden ſo eben ihre Sympathieen mit der irlandiſchen
Sache bewieſen hatten, ſo ſchien doch der Ausſpruch der Jury
und die Achtung vor dem Geſetze, welches den Agitator verur-
theilt hatte, bei ihnen dieſe Zuruckhaltung zu erheiſchen. Das
Volk auf der Straße begrüßte unterdeß mit demſelben Enthu-
ſiasmus den Herzog von Wellington, der ſich gerade ins Ober-
haus begab. So wie in der Aufnahme des irländiſchen Agita-
tors zeigte die Oppoſition auch in den Jnvektiven gegen ein-
zelne Mitglieder oder Anhänger des Kabinets ihre Gereiztheit.
Lord Ruſſell hatte gegen den Lord -Kanzler, Lord Lyndhurſt,
einige derbe Ausfaälle gemacht, die einiges Aufſehen erregten,
weil es nicht in der Gewohnheit des edlen Lords liegt, von ſei
ner hoöflichen wenn auch ſtolzen Redeweiſe zu laſſen.

Griechenland.
Die neueſten Briefe aus Athen vom 6. Febr. enthalten

Folgendes: Die Aufregung der Parteien, aus Anlaß der vor
der Nationalverſammlung verhandelten Fragen, dauerte fort,
doch war die oöffentliche Ruhe von Kalergis mit Energie auf-
recht erhalten, nirgends geſtoört worden. Die Mainoten waren
durch einen vorläufigen Beſchluß, der die Regelung jhrer For
derungen durch ein Geſetz verhieß beſchwichtigt worden.
Der dritte Artikel des Verfaſſungsentwurfs, der ſo ſturmiſche
Diskuſſionen veranlaßte, iſt in folgender Faſſung angenom-
men: „Alle Griechen ſind vor dem Geſetze gleich, und tragen
ohne Unterſchied der Perſon zu den Staatslaſten nach Verhalt-
niß ihres Vermogens bei. Nur griechiſche Burger konnen
Staatsämter bekleiden. Buürger ſind diejenigen, welche die
Eigenſchaften eines Burgers nach den Landesgeſetzen erworben
haben oder erwerben.“ Am 6. Febr. waren es elf Jahre,
daß König Otto in Nauplia gelandet. Dem aus dieſem Anlaß
ſtattfindenden Tedeum, konnte Se. Maj. wegen momentanen eich
ten Unwohlſeins, diesmal nicht beiwohnen. Der wie gewohn-
lich an den Konig ergangenen Einladung nach Nauplia zu kom-
men, hatte Se. Maj. unter den gegenwärtigen Verhaltniſſen
des Landes nicht entſprechen können.



Vermiſchtes. Magdeburg den 24. Febr. Nach Wiſpeln.)St. Petersburg, d. 13. Febr. Bekanntlich um- BSeijen 386 427 Gerſte 29 30ſegelt in jedem Sommer ein ruſſiſches Kriegsſchiff die Kuſten Roggen s 26 Hafer 17 18
des kaspiſchen Meeres, um unſere dortigen Fiſcher gegen Nach Dresdner Scheffel.
die Angriffe der umherwohnenden raäuberiſchen Volksſtämme Leipzig den 21. Febr.
zu ſchutzen. Jm vergangenen Sommer befehligte der Flotten- Weizen 4 8 N bis 4 12 N
lieutenant Taraſſow dieſe Expedition, der ein genaues Tage Je n 3 159
buch uber ſeine Beobachtungen auf dem gedachten Meere fuhrte, Daſer 8 1 10
aus denen ſich ergiebt, daß der noördliche Theil deſſelben immer Rappſaat 6 15
mehr verſandet, an einigen Stellen mehr, an andern minder. S. Rübſen s Zu e 158
Unterdeſſen iſt dieſe Verſandung ſchon ſo bedeutend, daß die Da Wir 65 2

2 zvor einigen Jahren angefertigte Karte des kaspiſchen Meeres
ſich bereits als ganz unrichtig erweiſt. Die vielen Arme, welche
die Wolga bei ihrer Ergießung in dieſes Meer bildet, ſind von
dem vielen in ihnen angehäuften Schlamm und Sand zum
Theil ganz ausgetrocknet.

am 25 Febr. 12 Zoll unter 0.

Fremdenliſte.
Argekommene Fremde vom 25. bis 26. Febr.

Im Kronprinzen Hr. Kammerherr u. Major v. Brandenſtein a.
Birkenau. Hr. Gutébeſ. Graf Hohenthal a. Pichau. Hr. Bereiter
Thiele a Wernigerode. Hr. Stud. med. Neumann a. Berlin. Hr,
Privatdocent Stüber a. München. Die Hrru. Kaufl. Wallot a.
Oppenheim Wilkens a. Bremen, Petſch a. Berlin Hamſcheid a,
Magdeburg Lamberger a. Aachen, Nauenburg a. Leipzig-

Stadt Zürch: Hr. OLG.-Aſſeſſ. Echtermeyer a. Lauchſtädt. Hr.
Actuar v. Beuſt a. Osnabrück. Hr. Partik. Pehl a. Hamburg. Die
Hn. Kautl. Tölle a. Erfurt, Seſſer a. Brotterode, Steinhoff a. Nord
hauſen Frede a. Braunſchweig Fröhlich a. Magdeburg.

Goldnen NRing: Die Hrru. Kaufl. Feldner a Weimar, Esperßedt
a. Berlin. Hr. Kandidat Rüdiger a. Magdeburg. Hr. Lehrer V
lentin a. Brandenburg. Hr. Oekon. Backe a. Nauendorf.

Goldnen Löwen Hr. Lieut. Durand a. Sangerhauſen. Hr. Gutsbeſ.
Bötticher a. Werben. Die Hrrn. Kaufl. Werner a. Hamburg, Bach
mann a. Deſſau. Hr. Fabrik. Köhler a. Potsdam.

Getreidepreiſe.
Nach Berliner Scheffel und Preuß. SGelde.

Berlin, d. 22. Febr. Marktpreiſe vom Getreide.
Zu Waſſer:Weizen (weißer) 2 Thlr. 6 Sgr., auch 2 Thlr. 2 Sgr. 5 Pf.

Sioggen 1 Thlr. 14 Sgr. 5 Pf., auch 1 Thlr. 13 Sgr. 2 Pf.
Da (Den 17. Februar.)Schock Stroh 7 Thlr. 20 Sgr., auch 6 Thlr. 15 Sgr.
Der Etr. Heu 1 Thlr. 5 Sgr. auch 22 Sgr. 6 Pf.
Kartoffeln der Schffl. 17 Sgr. 6 Pf. auch 12 Sgr. 6 Pf.

Branntwein- Preiſe. Die Preiſe von Kartoffel Spiritus
waren am 17. Februar 142 15 Thlr., am 20. Febr. 14*/, Thlr. und
am 22. Febr. d. J. 14714 Thir. (frei ins Haus geliefert)
Pro 200 Quart à 54 pCt. oder 10,800 pCt. nach Tralles. Korn
Spiritus: ohne Geſchäft. Stadt Hamburg Die Herrn. Kaufl. Dettler a. SangerhauſenBerlin, den 22. Februar 1844. Bruder a. St sän, Lontervery a. a Cnſioee Johmonn a, Magdi p

Die Aelteſten der Kaufmannſchaft von Berlin. burg. Hr. Oekon. Hufenbach a. Braunſchweig- ſe
V

Bekanntmachungen II Der bekannt ſchöne Lüneburger m(Anzeige) Mein auf dem Schloß Billiger Verkauf. land gereinigte Land Flachs iſt m

enwerd t mit 4 Stuben und moderner Schnittwagren zu auffallend bil- F. W. Giebner in Cönnern ß

amwern gen einer großen und ſigen Preiſen als: s t reiner kleinen BrettRemiſe, einem Garten- ine und ſ. d W 2 wol Penſionär-Geſuch. re
fleck und einer BaumAnpflanzung und da- den v St u 5 euge in Auswartige Eltern, die geſonnen ſind à
zu gehörigem Platz von ca. 30 [Ruthen en r e toffen, Meublesjyre Töchter in Penſion zu geben, können S
Land, will ich aus freier Hand verkaufen 8 r a re Bettzeuge und zieſelben fur ein billiges Honorar unterbringen, f
oder verpachten, und kann den 1. April t archente, vorzüglich eine große wobei ſte zugleich in allen weiblichen Arbeiten
d. J. bezogen werden. Das Grundſtück e x d feine franzöſiſche ſei Unterricht erhalten im Schneidern, Weiß
eignet ſich ſeiner Lage wegen hauptſachlich cher 7 er r ageru nähen u. ſ. w. Man bittet ſich zu melden
für den Holz, Kohlen und Getreidehan et i ongShawls, ſowie der gzanniſche Straße Nr. 538, 2 Treppen k
del, oder auch fur einen Schiffer. Mit n len und rer hoch.
d r der r e ich u reichiches o r 4 diil ngungen ſtellen. ufer oder Vorrathig iſt ſo eben erſchienen:Pachter wollen perſönlich oder in porto Wenn Winter-Buckskins und hig m D. d n v
freien Briefen mit mir ſelbſt in Unterhand- e Wengen zu fehr erniedrigten r n
lung treten.Koßwig a E. den 18. Febr. 1844. F. W. Giebner in Eönnern. o 3 ehri

Friedrich Müüller, Holzhandler. Flächſen Land G Goler e el Friedrich
7 Flachſen Land-Garn, ſo wie fein ilhelmus III.Fettvieh- Verkauf. 40 Stuck fette Lüneburger Garn in ganz vorzuglich

Hammel, 2 dergl. Ochſen auf dem Käm ſchöner Wagare, empfiehlt ſehr billig n der
mereigute Beeſen bei Halle. F. W. Giebner in Cönnern. 6. A. Kümmelſchen Sort.-Buchh
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